
16 Generalversammlung – Einundfünfzigste Tagung

51/20. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen arabischen Staaten und ersucht das System der Vereinten
und der Liga der arabischen Staaten Nationen, auch weiterhin seine Unterstützung zu gewähren;

Die Generalversammlung, 3. danktdem Generalsekretär für die von ihm getroffe-

unter Hinweisauf ihre früheren Resolutionen über die den Tagungen der Vertreter der Sekretariate der Vereinten
Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und anderer Organisationen des Systems der Ver-
Nationen und der Liga der arabischen Staaten, einten Nationen und der Vertreter des Generalsekretariats der

nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs über
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der
Liga der arabischen Staaten ,43

unter Hinweisauf den Beschluß des Rates der Liga der
arabischen Staaten, die Liga als eine regionale Organisation im
Sinne des Kapitels VIII der Charta der Vereinten Nationen zu
betrachten,

feststellend, daß beide Organisationen den Wunsch haben,
die zwischen ihnen bestehenden Verbindungen auf politi-
schem, wirtschaftlichem,sozialem, humanitärem, kulturellem
und administrativem Gebiet zu festigen, auszubauen und
weiter zu intensivieren,

unter Berücksichtigungdes Berichts des Generalsekretärs
mit dem Titel "Agenda für den Frieden" , insbesondere44

Abschnitt VII betreffend die Zusammenarbeit mit regionalen
Abmachungen und Organisationen, und der "Ergänzung zur
Agenda für den Frieden" ,45

überzeugt, daß die Pflege und weitere Stärkung der
Zusammenarbeit zwischen dem System der Vereinten Natio-
nen und der Liga der arabischen Staaten zur Förderung der
Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen beiträgt,

sowie überzeugtvon der Notwendigkeit einer effizienteren
und besser koordinierten Nutzung der zur Verfügung stehen-
den wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen zur För- a) auch künftig mit dem Generalsekretär und unterein-
derung der gemeinsamen Ziele der beiden Organisationen, ander sowie mit der Liga der arabischen Staaten und ihren

in Anerkennungder Notwendigkeit einer engeren Zu-
sammenarbeit zwischen dem System der Vereinten Nationen
und der Liga der arabischen Staaten und ihren Fachorganisa-
tionen bei der Verwirklichung der Gesamt- und Einzelziele der
beiden Organisationen,

mit Genugtuungüber die am 15. und 16. Februar 1996 b) in bezug auf Projekte und Programme die Kontakte
abgehaltene zweite Tagung über Zusammenarbeit zwischen mit den betreffenden Partnerprogrammen, -organisationen und
den Vereinten Nationen und den Regionalorganisationen, -institutionen beizubehalten und zu vermehren und den

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnisvon dem Bericht des
Generalsekretärs ;43

2. spricht der Liga der arabischen Staatenihre An- Entwicklungsprojekten in der arabischen Region, wann immer
erkennung ausfür ihre kontinuierlichen Bemühungen zur möglich, mit den Organisationen und Institutionen der Liga
Förderung der multilateralen Zusammenarbeit zwischen der arabischen Staaten zusammenzuschließen;

nen Folgemaßnahmen zur Umsetzung der Vorschläge, die auf

Liga der arabischen Staaten und ihrer Fachorganisationen, so
auch zuletzt auf der 1995 in Wien abgehaltenen Tagung,
verabschiedet wurden;

4. ersuchtdas Sekretariat der Vereinten Nationen und
das Generalsekretariat der Liga der arabischen Staaten,
innerhalb ihrer jeweiligen Zuständigkeitsbereiche ihre Zu-
sammenarbeit zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze
der Charta der Vereinten Nationen, zur Festigung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit und zur Herbeifüh-
rung der wirtschaftlichen Entwicklung, der Abrüstung, der
Entkolonialisierung, der Selbstbestimmung und der Beseiti-
gung aller Formen des Rassismus und der Rassendiskriminie-
rung weiter zu intensivieren;

5. ersuchtden Generalsekretär, sich auch weiterhin um
die Stärkung der Zusammenarbeit und Koordinierung zwi-
schen den Vereinten Nationen und anderen Organisationen
und Organen des Systems der Vereinten Nationen und der Liga
der arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen zu
bemühen, damit die beiden Organisationen ihren gemeinsamen
Interessen auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem,
humanitärem, kulturellem und administrativem Gebiet besser
dienen können;

6. fordert die Sonderorganisationen und die anderen
Organisationen und Programme des Systems der Vereinten
Nationenauf,

Fachorganisationen bei den Folgemaßnahmen zu den multila-
teralen Vorschlägen zusammenzuarbeiten, die darauf gerichtet
sind, die alle Bereiche umfassende Zusammenarbeit zwischen
dem System der Vereinten Nationen und der Liga der arabi-
schen Staaten und ihren Fachorganisationen zu stärken und
auszubauen;

Konsultationsmechanismus zu verbessern, um die Durch-
führung der Projekte und Programme zu erleichtern;

c) sich bei der Durchführung und Umsetzung von

d) den Generalsekretär spätestens bis zum 15. Juni 1997
über den Stand ihrer Zusammenarbeit mit der Liga der
arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen und ins-
besondere über die Folgemaßnahmen zu den auf früheren
Tagungen der beiden Organisationen verabschiedeten multila-
teralen und bilateralen Vorschlägen zu unterrichten;
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7. fordertdie Sonderorganisationen und anderen Organi- bestehende Zusammenarbeit zwischen Stellen des Systems der
sationen und Programme des Systems der Vereinten Nationen Vereinten Nationen und der Organisation für wirtschaftliche
außerdem auf, die Zusammenarbeit mit der Liga der arabi- Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und
schen Staaten und ihren Fachorganisationen vornehmlich in sozialen Entwicklung verstärkt werden muß,
den folgenden Sektoren zu intensivieren: Energie, Entwick-
lung der ländlichen Gebiete, Wüstenbildung und Grünzonen,
Ausbildung und Berufsausbildung, Technologie, Umwelt so-
wie Information und Dokumentation;

8. ersuchtden Generalsekretär der Vereinten Nationen, wirtschaftlichen Zusammenarbeit betreffenden Angelegenhei-
in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär der Liga der ten vorsieht, bei denen Maßnahmen regionaler Art angebracht
arabischen Staaten regelmäßige Konsultationen zwischen sind, soweit ihr Wirken mit den Zielen und Grundsätzen der
Vertretern des Sekretariats der Vereinten Nationen und des Vereinten Nationen vereinbar ist,
Generalsekretariats der Liga der arabischen Staaten zur
Überprüfung und Stärkung der Koordinierungsverfahren zu
fördern, mit dem Ziel, die Durchführung der multilateralen
Projekte, Vorschläge und Empfehlungen sowie der ent-
sprechenden Folgemaßnahmen zu beschleunigen, die auf den
Tagungen der beiden Organisationen beschlossen wurden;

9. beschließt, daß zur Intensivierung der Zusammen- schaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung zu fördern,
arbeit und zur Überprüfung und Bewertung der erzielten
Fortschritte alle zwei Jahre eine allgemeine Tagung der
Vertreter des Systems der Vereinten Nationen und der Liga der
arabischen Staaten stattfinden soll und daß regelmäßig inter-
institutionelle sektorale Tagungen veranstaltet werden sollen,
die sich mit vorrangigen und für die Entwicklung der arabi-
schen Staaten sehr wichtigen Gebieten befassen, auf der
Grundlage einer Vereinbarung zwischen den Partnerprogram-
men des Systems der Vereinten Nationen und der Liga der
arabischen Staaten und ihrer Fachorganisationen;

10. empfiehlt, daß die nächste allgemeine Tagung über
Zusammenarbeit zwischen den Vertretern der Sekretariate des
Systems der Vereinten Nationen und des Generalsekretariats
der Liga der arabischen Staaten und ihrer Fachorganisationen
im Laufe des Jahres 1997 abgehalten werden soll;

11. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

12. beschließt, den Punkt "Zusammenarbeit zwischen den
Vereinten Nationen und der Liga der arabischen Staaten" in
die vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundfünfzigsten Tagung
aufzunehmen.

60. Plenarsitzung
19. November 1996

51/21. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen
und der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolution 48/2 vom 13. Oktober und bittet den Generalsekretär der Vereinten Nationen, im
1993, mit der sie der Organisation für wirtschaftliche Zu- Benehmen mit dem Generalsekretär der Organisation für
sammenarbeit Beobachterstatus gewährt hat, wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter darum bemüht zusein,

sowie unter Hinweisauf ihre Resolution 50/1 vom
12. Oktober 1995, in der sie bekräftigt hat, daß die bereits

ferner unter Hinweisdarauf, daß die Charta der Vereinten
Nationen das Bestehen regionaler Abmachungen oder Ein-
richtungen zur Behandlung derjenigen die Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit sowie der

im Hinblick darauf, daß durch den am 12. März 1977 in
Izmir (Türkei) unterzeichneten Vertrag von Izmir, der später
am 11. Mai 1996 in Aschgabad überarbeitet und am
14. September 1996 in Izmir unterzeichnet wurde, ein ständi-
ges Organ für die intraregionale Zusammenarbeit, Konsulta-
tion und Koordinierung geschaffen wurde, um die wirt-

Kenntnis nehmendvon der Erklärung von Aschgabad, die
auf dem Vierten Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs
der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit am 14. Mai 1996 in Aschgabad herausge-
geben wurde,

sowie Kenntnis nehmendvon den jüngsten Maßnahmen, die
die Mitgliedsregierungen der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit getroffen haben, um die Organisation durch
die Annahme einer neuen Charta und weiterer Dokumente
betreffend ihre Neuorganisation und Umstrukturierung neu zu
beleben,

überzeugt, daß die Verwirklichung der Ziele und Grundsät-
ze der Organisation durch die Aufrechterhaltung und weitere
Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen dem System der
Vereinten Nationen und der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit gefördert wird,

1. nimmt Kenntnisvon dem Beschluß der Staats- und
Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit, in welchem diese die
Verabschiedung der Resolution 50/1 der Generalversammlung
über die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen
begrüßen und die Kooperationsvereinbarungen befürworten,
die die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit
verschiedenen Stellen des Systems der Vereinten Nationen
eingegangen ist, mit dem Ziel, im Rahmen gemeinsamer
Anstrengungen auf dieDurchführung der Wirtschaftsprojekte
und -programme der Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit hinzuarbeiten;

2. nimmt mit Befriedigung Kenntnisvon dem Bericht des
Generalsekretärs über die Durchführung der Resolution 50/146

A/51/265 und Add.1.46




